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BDG 1979 §38 Abs2

BDG 1979 §38 Abs3

BDG 1979 §48

BDG 1979 §49

PTSG 1996 §17a Abs9
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Rechtssatz

Dass die Einführung eines Gleitzeitmodells, das in die durch die Bestimmungen der §§ 48 : BDG 1979 garantierten

Rechtspositionen zum Nachteil der Bediensteten eingreift, ungeachtet dessen, dass mit diesem Modell allenfalls die

Einsparung von Personalkosten erreicht werden könnte, nicht als wichtiges dienstliches oder betriebliches (§ 17a Abs. 9

PTSG 1996) Interesse im Sinn von § 38 Abs. 2 und 3 BDG 1979 verstanden werden kann, liegt auf der Hand.
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